
AMTSBLATT 
der Gemeinde Laußig

26. März 2025 Nr. 5/2025

Impressum
Amtsblatt der Gemeindeverwaltung Laußig
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister der Gemeinde Laußig 
Herstellung und Vertrieb: Verlagshaus „Heide-Druck“, Bad Düben
Für telefonisch eingebrachte Änderungen/Ergänzungen wird keine Garantie für 
ordnungsgemäßen Abdruck übernommen.

Bekanntmachung über die Auslegung der Planunter-
lagen im Planfeststellungsverfahren zum Vorhaben  
Vereinigte Mulde, rechts, Neubau östlicher Ring-

schlussdeich Gruna vom 11. März 2025 

Für das oben genannte Vorhaben führt die Landesdirektion Sachsen auf An-
trag der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/
Mulde/Untere Weiße Elster unter dem Geschäftszeichen C46_L-0522/405 ein 
Planfeststellungsverfahren nach § 68 Absatz 1 und § 70 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) in Verbindung mit §§ 78 Absatz 1, 83 des Sächsischen Was-
sergesetzes (SächsWG) und den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) durch. Darüber hinaus wird für das Vorhaben eine Umweltverträglich
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
durchgeführt, weil festgestellt wurde, dass für das Vorhaben eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

I.
Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist der Neubau eines Deiches. Dieser 
verläuft östlich der Ortslage Gruna und bindet sowohl nördlich als auch südlich 
der Ortschaft an den bereits bestehenden Hochwasserschutzdeich Laußig-Mörtitz 
an. Damit soll Gruna nunmehr auch landseitig vor Hochwasserereignissen mit 
einer statistischen Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 100 Jahren bei Flutung 
des Hinterlandes im Falle eines Deichversagens zwischen Gruna und Mörtitz 
geschützt werden. 
Vorgesehen ist die Errichtung eines Drei-Zonen-Deiches mit einer Länge von 
1.282 Metern nebst landseitiger Deichberme mit Deichverteidigungsweg. Der 
Deich wird von Ver- und Entsorgungsleitungen für Telekommunikation, Gas, 
Strom, Trink- und Abwasser gekreuzt. Diese werden umverlegt und angepasst. 
Für die Querung der Kreisstraße 7412, der Ortsverbindungsstraße Gruna/Mörtitz 
und eines ländlichen Weges werden jeweils Deichüberfahrten errichtet, ebenso 
für den Deichverteidigungsweg des bereits vorhandenen Mulde-Hauptdeiches. 
Bei Deich-km 0+893 wird wegen der dort vorhandenen Altlaufstruktur der 
Mulde ein Siel errichtet, um im Hochwasserfall anfallendes Wasser abzuleiten. 
Der Deichneubau verursacht Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Planung 
sieht ein entsprechendes Maßnahmenkonzept vor, um die Folgen dieser Eingriffe 
zu kompensieren. 
Das Vorhaben befindet sich im Landkreis Nordsachsen und betrifft die Ge-
meinde Laußig. Für das Bauvorhaben werden ausschließlich Flurstücke in der 
Gemarkung Gruna beansprucht.

II.

Die Planunterlagen stehen in der Zeit vom

Freitag, den 4. April 2025 bis einschließlich Montag, den 5. Mai 2025,

auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen www.lds.sachsen.de/
bekanntmachung unter der Rubrik Hochwasserschutz, auf der Internetseite 
der Gemeinde Laußig www.laussig.com und im UVP-Portal unter www.uvp-
verbund.de zur Verfügung.

Zusätzlich liegen die Planunterlagen in gedruckter Form in der 
Gemeindeverwaltung Laußig, Leipziger Straße 23, 04838 Laußig, Zimmer 
Nummer 10

während der Dienststunden: 
Montag: 	 09.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag: 	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 	 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme auch nach Vereinbarung möglich. Hierzu 
wird um Terminvereinbarung mit dem Sekretariat des Bürgermeisters (Tel.: 
034243 / 3 39 11) gebeten. 

Die Planunterlagen, die ausgelegt werden, beinhalten die technische Planung 
(Zeichnungen und Erläuterungen), einen UVP-Bericht sowie weitere das Vor-
haben betreffende entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen. Zu 
letzteren gehören

	 1. Verträglichkeitsuntersuchungen zu den Belangen von Natura 2000,
	 2. ein spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,
	 3. ein landschaftspflegerischer Begleitplan.

III.

1.	Die betroffene Öffentlichkeit kann bis einen Monat nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das heißt

bis einschließlich Donnerstag, den 5. Juni 2025 

	 bei der Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 
oder der Dienststelle der Landesdirektion Sachsen in Leipzig, Braustraße 2, 
04107 Leipzig oder 

	 bei der Gemeinde Laußig, Leipziger Straße 23, 04838 Laußig 

	 schriftlich (mit eigenhändiger Unterschrift), zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form Einwendungen 
erheben oder sich zu dem Vorhaben äußern. Die Adressen und die technischen 
Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente an die Lan-
desdirektion sind über die Internetseite www.lds.sachsen.de/kontakt abrufbar. 

	 Betroffene Öffentlichkeit ist jede Person, deren Belange durch das Vorhaben 
berührt werden und jede Vereinigung, deren satzungsmäßiger Aufgabenbe-
reich durch das Vorhaben berührt wird.

2.	Die Einwendungen bzw. Äußerungen müssen den Vor- und Zunamen und die 
volle Anschrift des Einwenders enthalten. Sie sollen den geltend gemachten 
Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei Eigentums-
beeinträchtigungen wird um Bezeichnung der betroffenen Grundstücke mit 
Flurstücknummern und Gemarkungen gebeten.

3.	Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift verse-
henen Seite ein Unterzeichner mit Vor- und Zunamen, Beruf und Anschrift 
als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu benennen. Anderenfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. Es können ferner gleichförmige 
Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Namen 
oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben.

4.	Mit Ablauf der oben genannten Einwendungs- bzw. Äußerungsfrist sind 
für das Planfeststellungsverfahren alle Einwendungen bzw. Äußerungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Einwendungen wegen nachteiliger Wirkungen des Vorhabens können später 
nur nach §14 Absatz 6 WHG geltend gemacht werden.

5.	Es wird darauf hingewiesen, dass die Landesdirektion Sachsen personenbezo-
gene Daten in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen 
zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen über die Verarbeitung 
der Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung der Daten finden Sie unter 
dem Link www.lds.sachsen.de/datenschutz sowie in dem dort eingestellten 
Informationsblatt „Wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren Hochwasser-
schutz“.
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IV.

Die für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens einschließlich des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens sowie für die Zulassungsentschei-
dung zuständige Behörde ist die Landesdirektion Sachsen. Bei dieser sind 
weitere relevante Informationen erhältlich. Bei der Landesdirektion Sachsen 
können auch innerhalb der oben unter Punkt III.1 genannten Frist Fragen 
eingereicht werden.

V.

1.	Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen zu dem Plan 
sind grundsätzlich in einem Termin zu erörtern. Dieser Erörterungstermin 
wird vorher bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin 
gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzu-
nehmen, können diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden.

2.	Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, für die Erhebung von 
Einwendungen und die Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehen, werden nicht erstattet.

3.	Die Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung des Vorhabens 
ergeht nach Durchführung des Planfeststellungsverfahrens mit einem Plan-
feststellungsbeschluss. Im Planfeststellungsbeschluss wird über die Einwen-
dungen entschieden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Zustellungen vorzunehmen sind.

VI.

Diese Bekanntmachung ist einschließlich der auszulegenden Planunterlagen auch 
unter www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter der Rubrik Hochwasserschutz 
sowie unter www.uvp-verbund.de einsehbar. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt 
der zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen. 

Laußig, den 11. März 2025

Schneider
Bürgermeister

500-Euro-Spende
für Kulissenbau-Kurs

an der Grundschule Authausen 
  
Die Grundschule Authausen freut sich über eine 

Förderung in Höhe von 500 Euro durch die envia Mitteldeutsche Energie 
AG. Dank des engagierten Einsatzes des Fördervereins der Naturparkkinder 
Authausen e. V. konnte die Unterstützung für den Profikurs „Kulissenbau und 
Bemalung“ gewonnen werden. 
Der Kurs ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, unter fachkundiger 
Anleitung eigene Bühnenbilder zu gestalten und dabei kreative sowie handwerk-
liche Fähigkeiten zu entwickeln. Die Spende trägt dazu bei, kulturelle Bildung 
an der Schule zu fördern und den Kindern eine besondere Lernerfahrung zu 
ermöglichen. 
Die Grundschule und der Förderverein bedanken sich herzlich bei der 
enviaM für diese wertvolle Unterstützung. 

(Löbnitz/Wsp). Das hat das Löbnitzer 
Begegnungshaus noch nicht erlebt. 
Beim Kinder-Kleiderbasar gab es ei-
nen derartigen Ansturm, dass die Räu-
me aus allen Nähten platzten. Nadine 
Klingbeil und ihr enorm engagiertes 
Team haben sich mit ihrem sensatio-
nellen Angebot quasi selbst überfor-
dert. „Immer mehr Familien bieten 
uns ihre Sachen an und immer mehr 
Gäste kommen, um kostengünstig ein-
kaufen zu können“, verriet die Chefin. 
„Hier kann man wirklich nichts falsch 
machen“, war die einhellige Meinung 
der Käufer. „So tolle Angebote zu so 
günstigen Preisen, einfach einmalig“, 
schwärmten viele.

Nur das Anstehen an der Kasse nervte. 
„Für den Herbst müssen wir uns 
nun was einfallen lassen“, überlegte 
Klingbeil. „Das Bürgerhaus ist einfach 
inzwischen zu klein für uns.“ Deshalb 
wird sie jetzt das Gespräch mit dem 
Bürgermeister suchen, um eine Alter-
native zu besprechen. Turnhalle oder 
Schule wären eine Idee. In jedem Fall 
müssen es größere Räumlichkeiten 
mit mehr Kassen sein und eine etwas 
längere Öffnungszeit war auch der 
Wunsch der begeisterten Gäste. In 
einem waren sich alle einig: Schon 
jetzt ist die Freude auf den nächsten 
Kleiderbasar im September groß!

Heiko Wittig

Begegnungshaus

Löbnitzer Kleiderbasar stößt an Grenzen

Das Team des Löbnitzer Kinder-Kleiderbasars konnte abermals ein breitgefächertes 
Sortiment anbieten.	 Foto: privat

(Bitterfeld/Wsp). Auch in diesem 
Sommer richtet der Bitterfelder Verein 
für Luftfahrt wieder ein Balloncamp 
aus. Die achte Auflage findet vom 
30. Juli bis zum 3. August auf dem 
Vereinsplatz statt und wartet mit ei-
nigen neuerungen auf, denn: Diesmal 
werden nicht nur Jugendliche eingela-
den, sondern auch Eltern mit Kindern, 
Großeltern mit Enkeln.
Dazu ist von Organisator Jens Oehmi-
chen zu erfahren: „Wir wollen in 
familiärer Atmosphäre in das Aben-
teuer Ballonfahrt eintauchen. Dabei 
stehen die Freude des Abhebens und 
die Gruppenarbeit im Mittelpunkt, 
die gebraucht wird, damit jeweils vier 

Personen eben diese Freude erleben 
können. Für die Kinder sollen es 
abenteuerliche fünf Tage werden, für 
Erwachsene interessante Tage, die 
ein Eintauchen in ganz neue Welten 
ermöglichen.“
Möglich ist all das durch das Wirken 
Vereins. Er hält den Ruf Bitterfelds 
als Ballonstadt aufrecht und will ihn 
wieder vertiefen. Dazu lädt der Verein 
Interessierte aus Bitterfeld und Um-
gebung ein, in diesen Tagen auf den 
Spuren dieser regionalen Tradition 
unterwegs zu sein. 

Infos & Anmeldung:
www.ballon-bitterfeld.de
jula@ballon-bitterfeld.de

Bitterfelder Verein für Luftfahrt e. V.

Ballonjugendlager 2025 in neuer Form

Der Bitterfelder Verein für Luftfahrt führt an fünf Tagen im kommenden Sommer 
zum achten Mal sein Ballonjugendlager durch.	 Foto: Verein


